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Ablauf der Schuleingangsuntersuchung 
 

Einladung und Terminvereinbarung 

Die Schuleingangsuntersuchung erfolgt auf Einladung des wohnortzuständigen Gesundheitsamtes. 

Alle Eltern bzw. Erziehungsberechtigten werden – gestaffelt nach Geburtsdatum der Kinder – ange-

schrieben und zur Schuleingangsuntersuchung eingeladen. Bis zum Erhalt der Einladung brauchen 

die Sorgeberechtigten nicht aktiv tätig zu werden. Mit der Einladung erhalten die Sorgeberechtigten 

einen Link zum Portal des Online-Terminvergabesystems sowie einen personalisierten Zugangs-

code. Mit diesem können sie einen Termin zur Schuleingangsuntersuchung über das Online-Ter-

minsystem vereinbaren. Die Untersuchungen finden an allen Wochentagen statt, auch in den Schul-

ferien. Es stehen sowohl Vormittags- als auch Nachmittagstermine zur Verfügung.  

 

Wichtige Hinweise 

• Kommen Sie bitte möglichst nur mit einer Begleitperson (Ausnahme: Dolmetscher bei Sprach-

barriere der Personensorgeberechtigten). 

•  Sollte Ihr Kind eine Entwicklungsbeeinträchtigung aufgrund körperlicher, geistiger oder seeli-

scher Behinderung haben, bitten wir Sie vorab mit uns Kontakt aufzunehmen. In seltenen Fällen, 

wenn aus medizinisch klar nachvollziehbaren gesundheitlichen oder psychologischen Gründen 

eine Untersuchung im Gesundheitsamt dem Kind nicht zumutbar oder mit sehr hohem Risiko 

verbunden ist, kann das Gesundheitsamt das Kind von der Anwesenheitspflicht zur Schulein-

gangsuntersuchung befreien. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass dies immer eine Ein-

zelfallentscheidung ist unter sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung.  

 

Ort der Untersuchung 

Für alle Kinder mit Wohnsitz in Stadt und Landkreis Rosenheim findet die Schuleingangsuntersu-

chung ausschließlich im Staatlichen Gesundheitsamt Rosenheim, Prinzregentenstraße 19, 83022 

Rosenheim statt. 

  

Staatliches Gesundheitsamt 

Prinzregentenstraße 19 
83022 Rosenheim 
 
+49 8031 392-6011 
seu-ro@lra-rosenheim.de 
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Dauer der Schuleingangsuntersuchung 

Die Schuleingangsuntersuchung besteht aus einem Schuleingangsscreening (verpflichtende Teil-

nahme für alle eingeladenen Kinder) und in Einzelfällen zusätzlich aus einer schulärztlichen Unter-

suchung. 

Das Schuleingangsscreening dauert ca. 45 Minuten. Ist eine schulärztliche Untersuchung nötig, 

kann die Untersuchungsdauer je nach Umfang deutlich verlängert werden.  

 

Erforderliche Unterlagen 

•  das gelbe Kinderuntersuchungsheft oder die Teilnahmekarte aus dem gelben Untersuchungs-

heft mit Dokumentation der durchgeführten Vorsorgeuntersuchungen oder eine ärztliche Beschei-

nigung über die Durchführung der Früherkennungsuntersuchungen. 

•  das Impfbuch 

•  sofern vorhanden weitere medizinische Unterlagen (z.B. relevante Arztberichte, Allergiepass, 

Herzpass, Gesundheitspass anderer Art, ärztliche Atteste, Entwicklungsberichte etc.) 

•  falls vorhanden Brille und Hörgerät 

•  wenn beim Kind in den letzten 3 Monaten ein Hör- bzw. Sehtest gemacht wurde, die HNO- oder 

augenärztliche Bescheinigung 


